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1. Ausbildungs- und Prüfungsfach 1 

• 1.1.  Tierarten 
• 1.2.  Wildbiologie 
• 1.3.  Wildhege 
• 1.4.  Land- und Waldbau inkl. Wildschadensverhütung 

 
2. Ausbildungs- und Prüfungsfach 2 

• 2.1. Waffenrecht 
• 2.2.  Waffentechnik und Führung von Jagdwaffen (ein-

 schließlich Kurzwaffen) 
 
3. Ausbildungs- und Prüfungsfach 3 

• 3.1. Führung von Jagdhunden 
• 3.2. Jagdbetrieb 
• 3.3. Behandlung des erlegten Wildes unter besonderer 

 Berücksichtigung der hygienisch erforderlichen 
 Maßnahmen und Beurteilung der gesundheitlich 
 unbedenklichen Beschaffenheit des Wildbrets, 
 insbesondere auch hinsichtlich seiner Verwen-
 dung als Lebensmittel 

 
4. Ausbildungs- und Prüfungsfach 4  

• 4.1. Jagd-, Tierschutz- sowie Naturschutz- und Land -
 schaftspflegerecht 



1. Ausbildungs- und Prüfungsfach 1 
 
 
Folgende Themen sind Bestandteil der theoretischen und praktischen 
Ausbildung und Prüfung im Prüfungsfach 1: 
 
 
1.1. und 1.2. Tierarten / Wildbiologie 
¾ Artenkenntnisse der wichtigsten heimischen jagdbaren Tierarten  
¾ Grundkenntnisse der Arten, die dem Naturschutzrecht unterstehen 
¾ Biologie und Lebensweise, Gefährdungen und Schutz 
¾ Erkennen in der Natur 
¾ Ökologische Grundlagen 

 
 
1.3. Wildhege 
¾ Verbesserung der natürlichen Äsung, Veränderungen im natürli-

chen Äsungsangebot (naturnahe Waldwirtschaft, Verbesserungen 
in der Feldflur) 

¾ Erlaubte Wildfütterungen (Zusammensetzung der Futtermittel) und 
Ausbringungsmöglichkeiten, Kirrungen und Ablenkungsfütterun-
gen 

¾ Schaffung biotopgerechter Wildbestände 
 
 
1.4. Land- und Waldbau 
¾ Erkennung der wichtigsten Baum- und Straucharten sowie land-

wirtschaftliche Kulturpflanzen (inkl. Sonderkulturen) Ansprüche, 
Gefährdungen, Eigenschaften und Verwendung 

¾ Grundlagen des Waldbaus und des Landbaus (incl. 
Zwischenfruchtanbau) 

¾ Wildschadensverhütung im Wald und Feld 
 

 
 



2. Ausbildungs- und Prüfungsfach 2 
 
 
Folgende Themen sind Bestandteil der theoretischen und praktischen 
Ausbildung und Prüfung im Prüfungsfach 2: 
 
 
2.1. Waffenrecht 
¾ Vermitteln der einschlägigen waffenrechtlichen Bestimmungen für 

Jäger  
 
 
2.2. Waffentechnik und Führung von Jagdwaffen (einschließlich 
 Faustfeuerwaffen) 
¾ Grundlagenwissen über die jagdlich relevanten Waffen (Lang-, 

Kurz- und kalte Waffen) und deren Einsatzgebiete 
¾ sichere Waffenhandhabung im praktischen Jagdbetrieb und auf 

dem Schießstand 
¾ Jagdmunition, Außenballistik, Zielballistik 
¾ Jagdoptik 
¾ Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Jagdwaffen 
¾ Kennenlernen und praktisches Üben aller jagdlich relevanten An-

schlagsarten 
 



 
3. Ausbildungs- und Prüfungsfach 3 
 
 
Folgende Themen sind Bestandteil der theoretischen und praktischen 
Ausbildung und Prüfung im Prüfungsfach 3: 
 
 
3.1. Führung von Jagdhunden 
¾ Kenntnis der gebräuchlichen Jagdhunderassen (Haltung, Verwen-

dung, Ausbildung, Prüfung, Zucht, Krankheiten) 
 
 

3.2. Jagdbetrieb 
¾ Kenntnis der verschiedenen Jagdarten (incl. zulässiger Fallenjagd 

und Drückjagdbetrieb) und deren Anwendungsbereich 
¾ Einschätzen jagdlicher Situationen (Anschüsse, Pirschzeichen 

etc.) 
¾ Unfallverhütungsvorschriften 
 
 

3.3. Behandlung des erlegten Wildes 
¾ Kennen der hygienerechtlichen Vorschriften (z. B. Pflicht zur Tri-

chinenuntersuchung, Behandlung des Wildes in der Wildkammer) 
¾ Praktische Kenntnisse beim Versorgen des Wildes  
¾ Erkennen bedenklicher Merkmale vor und nach dem Schuss 
¾ Erkennen meldepflichtiger Krankheiten 

 



 
 

4. Ausbildungs- und Prüfungsfach 4 
 
 
Folgende Themen sind Bestandteil der theoretischen und praktischen 
Ausbildung und Prüfung im Prüfungsfach 4: 
 
 
4.1.  Jagd-, Tierschutz- sowie Naturschutz- und  
 Landschaftspflegerecht 
¾ Grundsätze und Inhalte des BJG, des LJagdG und der LJagdGD-

VO  
¾ Schutzgebietskunde, Grundsätze und Inhalte des Bundes und 

Landesnaturschutzrechts  (z. B. Richtlinie Natura 2000, geschütz-
te Biotope nach § 24a) und Rechtsverordnungen hierzu (z.B. 
Kormoran-Verordnung, Rabenvogel-Verordnung),  

¾ Wichtige Inhalte des Landeswaldgesetzes 
¾ Grundsätze und Inhalte des Tierschutzgesetzes und Rechtsver-

ordnungen hierzu (z. B. Tierschutzhundeverordnung) 
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